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. 
 

Sponsoring Vertrag 
 

 
 

 
Zwischen dem 
 
Tennisclub Ötisheim e.V.   Beim Freibad   75443 Ötisheim  
 
(nachfolgend  Verein  genannt)    
 
 
und 
 
………………………………………………………………………………………………………………………...

  
 
(nachfolgend  Sponsor  genannt) 

 
 
 

Der Sponsor bucht zu den in diesem Vertrag vereinbarten Bedingungen 
folgende Werbeträger: 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 
 
Detaillierte Informationen zum Sponsoring sind der Anlage 1 zu entnehmen. 
Diese ist fester Bestandteil des Vertrags. 
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Leistungen des Vereins 
 
Der Verein stellt dem Sponsor die vertraglich vereinbarte Sponsorenfläche für die gesamte 
vereinbarte Laufzeit des Vertrages zur Verfügung. Der Verein versichert, dass er berechtigt ist, die 
Sponsorenflächen zur Verfügung zu stellen und kümmert sich um ggf. notwendige behördliche 
Genehmigungen. 
 
Der Verein verpflichtet sich, die Sponsorenfläche für die Vertragsdauer in ordnungsgemäßem 
Zustand zu bewahren. Eventuell notwendige Reinigungen der Sponsorenfläche übernimmt der 
Verein. 
 
 

Leistungen des Sponsors 
 
Der Sponsor verpflichtet sich die Herstellungskosten und die Instandhaltung der Sponsorenfläche zu 
übernehmen.  
Zur Produktion der Sponsorenfläche stellt der Sponsor druckfähige Daten zur Verfügung, die in 
Abstimmung mit dem Verein angefertigt werden. Die Entscheidung, welche Motive auf der 
Sponsorenfläche gedruckt werden dürfen, ist dem Verein vorbehalten. 
Windschutzwerbung unterliegt in besonderem Maße den Witterungsbedingungen. Der Sponsor 
verpflichtet sich daher den Windschutz bei Bedarf zu erneuern. 
 
 

Vertragsdauer 
 

Der Vertrag beginnt mit der Unterschrift durch Sponsor und Verein und hat eine Laufzeit von   …… 
Saisons (in der Regel von Ende April bis Ende Oktober eines Kalenderjahres). 
 
Der Vertrag verlängert sich anschließend um die Dauer einer Saison, falls er nicht vorher mit einer 
Frist von 3 Monaten zum Ende eines Kalenderjahres gekündigt wurde. 
 
Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.  
 
Jede Kündigung bedarf der Schriftform. 
 
Bei Vertragsende ist der Sponsor verpflichtet und berechtigt, die Sponsorenfläche auf eigene Kosten 
zu entfernen bzw. entfernen zu lassen. 
 
 

Branchenexklusivität 
 
Der Sponsor genießt im Rahmen dieser Vereinbarung keine branchenweite Exklusivität. Der Verein 
kann jederzeit mit werbetreibenden Unternehmen aus der jeweiligen Branche bzw. dem jeweiligen 
Produktsegment Sponsorenverträge abschließen. 
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Nutzungsentgelt 
 
Das an den Verein zahlbare Nutzungsentgelt für die gebuchten Werbeträger beträgt pro Jahr  
 

………………. Euro zzgl. geltender gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
 
Das Nutzungsentgelt ist nach Rechnungsstellung binnen eines Monats an den Verein zu leisten. Im 
Falle der automatischen Vertragsverlängerung gilt der je Saison vereinbarte Betrag auch für den 
Verlängerungszeitraum. 
 
Im Falle einer vorzeitigen Beendigung ist das Nutzungsentgelt anteilig dem Sponsor zu erstatten. Für 
die Berechnung wird das Kalenderjahr zugrunde gelegt. 
 

Individuelle Vereinbarungen 
 
 

 
 

 
 

Schlussbestimmungen 
  
Die Haftung des Vereines für Verlust oder Beschädigung der Werbeträger ist ausgeschlossen. 
 
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags aus irgendeinem Grund rechtlich unwirksam sein oder 
werden oder sollte dieser Vertrag eine Lücke aufweisen, so wird die Gültigkeit des Vertrags im 
Übrigen nicht berührt. Die Vertragsparteien verpflichten sich, die unwirksame Regelung oder 
vertragliche Lücke zu ersetzen. 
 
Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen und/oder Ergänzungen dieses Vertrages 
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist soweit gesetzlich 
zulässig der Vereinssitz. 
 
 
Für den TCÖ: 
 
 

(Datum – Name/Vorname – Unterschrift/Stempel) 
 
 
Für den Sponsor: 
 
__________________________________________________________________________________ 

(Datum – Name/Vorname – Unterschrift/Stempel) 


